
Lesefassung 
 

 
Hebesatzsatzung der Stadt Lübbenau/Spreewald für das Haushaltsjahr 2011 

(gültig ab 01.01.2011 - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 86-2010 vom 08.12.2010) 
 
mit Einarbeitung der  
 

1. Änderungssatzung zu der Hebesatzsatzung 
(rückwirkend gültig ab 01.01.2011 - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 13-2011 vom 
16.02.2011) 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Hebesätze 
§ 3 In-Kraft-Treten 
 
 
§ 1   Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für die Stadt Lübbenau/Spreewald mit ihren Ortsteilen Bischdorf, Boblitz, 
Groß Beuchow mit seinem GT Klein Beuchow, Groß Klessow mit seinem GT Klein Klessow, 
Groß Lübbenau, Hindenberg, Kittlitz mit seinen GT Eisdorf, Lichtenau und Schönfeld, Klein 
Radden mit seinem GT Groß Radden, Krimnitz, Lehde, Leipe, Ragow und Zerkwitz. 
 
 
§ 2   Hebesätze 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
      (Grundsteuer A) 320 v. H. 
b)   für alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) 405 v. H. 
2. Gewerbesteuer 375 v. H. 
3. Fremdenverkehrsabgabe 5 v. H. 

 
 
§ 3   In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft. 
 
 
gez. Helmut Wenzel 
Bürgermeister  
 


